
Kapitel XI – Erklärung über Hoheitsgebiete ohne Selbstregierung

Artikel 73

Mitglieder der Vereinten Nationen, welche die Verantwortung für die Verwaltung von 

Hoheitsgebieten haben oder übernehmen, deren Völker noch nicht die volle Selbstregierung erreicht

haben, bekennen sich zu dem Grundsatz, daß die Interessen der Einwohner dieser Hoheitsgebiete 

Vorrang haben; sie übernehmen als heiligen Auftrag die Verpflichtung, im Rahmen des durch diese 

Charta errichteten Systems des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit das Wohl dieser 

Einwohner aufs äußerste zu fördern; zu diesem Zweck verpflichten sie sich,

a) den politischen, wirtschaftlichen, sozialen und erzieherischen Fortschritt, die gerechte 

Behandlung und den Schutz dieser Völker gegen Mißbräuche unter gebührender Achtung vor ihrer 

Kultur zu gewährleisten;

b) die Selbstregierung zu entwickeln, die politischen Bestrebungen dieser Völker gebührend zu 

berücksichtigen und sie bei der fortschreitenden Entwicklung ihrer freien politischen Einrichtungen 

zu unterstützen, und zwar je nach den besonderen Verhältnissen jedes Hoheitsgebiets, seiner 

Bevölkerung und deren jeweiliger Entwicklungsstufe;

c) den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu festigen;

d) Aufbau- und Entwicklungsmaßnahmen zu fördern, die Forschungstätigkeit zu unterstützen sowie 

miteinander und gegebenenfalls mit internationalen Fachorganisationen zusammenzuarbeiten, um 

die in diesem Artikel dargelegten sozialen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Ziele zu 

verwirklichen;

e) dem Generalsekretär mit der durch die Rücksichtnahme auf Sicherheit und Verfassung gebotenen

Einschränkung zu seiner Unterrichtung regelmäßig statistische und sonstige Informationen 

technischer Art über das Wirtschafts-, Sozial- und Erziehungswesen in den nicht unter die Kapitel 

XII und XIII fallenden Hoheitsgebieten zu übermitteln, für die sie verantwortlich sind


